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Raumbenützung Schulanlage Boppelsen 
 
Grundsätzliches 

- Eine Benützung der Schulanlage durch die Bevölkerung ist willkommen. 
- Es gilt das Benützungsreglement der Schulanlage Boppelsen von 27.3.2006. 
- Der Schulbetrieb darf nicht beeinträchtigt werden. 
- Den Anordnungen von Schulpflege, Schulleitung und Hausdienst muss Folge 

geleistet werden. 
 
Anmeldung 

- Die Anmeldung erfolgt generell schriftlich mittels Anmeldeformular an den 
Hausdienst. 

- Jeder Anlass, auch wenn er traditionsgemäss jährlich stattfindet, muss jedes Jahr 
wieder frühzeitig angemeldet werden. 

- Regelmässige Benützende geben jährlich einen Terminplan ab. 
 
Kosten 
Grundsätzlich gilt das Benützungsreglement der Primarschule Boppelsen. 
Dazu gelten folgende Bestimmungen: 

- Im Benützungsreglement steht, dass „allfällige Abwartskosten“ in Rechnung gestellt 
werden. Die Erfahrung zeigt, dass bei Anlässen generell Hausdienstarbeiten anfallen. 
Daher werden bei einmaliger Benützung in der Regel Kosten von CHF 40.- 
verrechnet. Dazu fallen Mehrkosten an, wenn die Übergabe- und Reinigungsarbeiten 
die Dauer einer Stunde überschreiten. 

- Bei regelmässiger Benützung entscheidet die Schulpflege über die Kosten für die 
Hausdienstarbeiten. 

- Bei nichtkommerziellen Angeboten, welche der Bevölkerung offen stehen (einmalig 
oder regelmässig) wird auf eine Benützungsgebühr verzichtet. Auch 
Hauswartskosten, welche eine Stunde Aufwand pro Anlass nicht überschreiten, 
werden in diesen Fällen nicht erhoben. 

 
Weitere Bestimmungen 

- Bei Terminüberschneidungen kommt der/die Erstanmeldende zum Zug. 
- Regelmässige Benützende melden es dem Hausdienst, wenn ein Anlass ausfällt. 
- In den Ferien ist die Anlage grundsätzlich geschlossen. Wenn der Wunsch besteht, 

sie trotzdem zu benützen, kann der Hausdienst Ausnahmen bewilligen. 
- Regelmässigen Benützenden der Anlage kann der Hausdienst einen Schlüssel 

bewilligen. Auch in diesem Fall darf die Anlage aber nur im vereinbarten Umfang 
benützt werden. Zuwiderhandlung hat den Entzug der Schlüsselbewilligung zur 
Folge. 

- Der Abschnitt des Reglements zur Abfallbeseitigung muss unbedingt beachtet 
werden. Bei Nichteinhaltung der Regeln wird ein Unkostenbeitrag von Fr. 40.-
erhoben. 

- An Samstagen und Sonntagen kann die Halle für Einzelbenutzende (z. B. für 
Kindergeburtstage) nicht gebucht werden. 

- Spätestens 2 Wochen vor Anlässen melden sich die Organisierenden beim 
Hausdienst, um die Abläufe zu besprechen. 

 
Kontakt 

- Tel. Hausdienst: 079 891 09 01 
- hausdienst@schuleboppelsen.ch 


